
Wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme: 
Integra, die Stiftung im Freiamt, Berufliche Integration, Allmendstrasse 4, 5610 Wohlen 
056 619 51 79, beruflicheintegration@integrafreiamt.ch  
 

Tel. 056 619 51 79  
beruflicheintegration@integrafreiamt.ch 

Integrationsmassnahmen für Jugendliche Art. 14 
 
Die Integrationsmassnahme unterstützt den Aufbau und die Stabilisierung 
bezüglich Sozialverhalten, Selbst und Sozialkompetenzen. Das Pensum und die 
Leistungsfähigkeit werden schrittweise aufgebaut. Dies erfolgt durch 
Autonomie- und Erfolgserlebnisse sowie Stabilisierungs- und Reflexionsmonate 
während einer Massnahme. Schulische Elemente können Teil dieser 
Integrationsmassnahme sein. 
 
Voraussetzungen für die Integrationsmassnahme  

- Für Jugendliche bis 25 Jahre mit Abschluss der Volksschule  
- Präsenz von mind. 8 h/W., ab 2 T/W. bestätigte Widerstandsfähigkeit   
- Leistungsfähigkeit aufbauend bis fünf Wochentage  
- Geregelte Wohnsituation 
- Möglichst klare medizinische Situation oder Perspektive 

 
Unsere Leistungen 

- Erstgespräch mit allen Beteiligten, Definition der Ziele  
- Aufbau der Präsenz- und Leistungsfähigkeit,  
- Selbstwirksamkeit fördern und erleben  
- Beginn der Zusammenarbeit und Informationsaustausch 
- Begleitung und Unterstützung bei den individuellen Zielen 
- Kompetenzerwerb zu den Teilnahmen an Massnahmen beruflicher Art  
- Kontakte mit der IV-Fachperson, inkl. Berichterstattung 
- Schlussgespräch mit allen Beteiligten 

 
Unser Ablauf 

- Auftragserteilung durch die IV-Fachperson 
- Kennenlerngespräch in der Integra 
- Massnahmenplanung (Start, Dauer, Pensum, Ort) 
- Individuelle Zielvereinbarung 

 

Wer? 
Jugendliche, die noch nie erwerbstätig waren mit internalisierenden 
und/oder externalisierenden Störungen ab der obligatorischen Volksschule. 
 
Wo? 
In Räumlichkeiten der Jugendmassnahmen mit Einsätzen in anderen 
Bereichen, Outdoor-Aktivitäten und Einsätzen in internen 
Produktionsabteilungen und im 1. Arbeitsmarkt, soweit möglich. 
  
Wie lange? 
Die Integrationsmassnahme kann während 1 bis 12 Monaten verfügt 
werden und dient als Vorbereitung für eine erstmalige berufliche 
Ausbildung oder den Weg in eine weitere Massnahme.  
 


